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Hessischer Volleyballverband e. V. 
Protokoll des außerordentlichen Verbandstages 
 

Ort: Bürgerhaus Gießen Wieseck 
Gießen, Bürgerhaus Wieseck,  Philosophenstraße 26, 35396 Gießen-Wieseck 

Datum: Mittwoch, 13. November 2019 
Beginn: 19.00 Uhr  
Ende: 22.45 Uhr  
Teilnehmer: siehe Anlage 01 zum Protokoll  
  
TOP 1 Begrüßung  

 
Der Präsident des Hessischen Volleyballverbandes, Thomas Petigk, eröffnet als Sit-
zungsleiter den außerordentlichen Verbandstag und begrüßt die Anwesenden. 
 

TOP 2 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung  
Feststellung der Tagesordnung      
Feststellung der anwesenden Mitglieder    
Feststellung der Stimmberechtigung sowie der Stimmenzahl und 
Beschlussfähigkeit  
 
Thomas Petigk stellt fest, dass die Einladung zum außerordentlichen Verbandstag 
ordnungs- und fristgemäß am 10. Oktober 2019 durch die Geschäftsstelle entspre-
chend der HVV-Satzung mit allen dazugehörigen Unterlagen auf der HVV-
Internetseite veröffentlicht wurde. Ordnungsmäßigkeit und Fristenwahrung sind damit 
gegeben. 
 
Die vorliegende veröffentlichte Tagesordnung wird in „TOP 3 Anträge“ in der Reihen-
folge wie folgt geändert und beschlossen:   
3.1. Dringlichkeitsantrag des HVV-Vorstandes     
Ergänzungsantrag zu den Lizenzgebühren für die Jugendspieler U20  
Zulassung des Antrages als Dringlichkeitsantrag zum außerordentlichen Ver-
bandstag: 
Votum:  335 ja | 0 nein | 0 Enth. 
3.2 (vorher TOP 3.2.4) 
Antrag HVV - einmalige Erhöhung ab der Saison 2020/21  
3.3 (vorher TOP 3.2.3) 
Antrag HVV - stufenweise Erhöhung ab der Saison 2020/21 ff.  
3.4 (vorher TOP 3.2.1) 
Antrag 1 – Verein CVJM Arheilgen - Gebührenerhöhung ohne Olympiazuschlag 
3.5 (vorher TOP 3.2.2)                    
Antrag 2 – Verein CVJM Arheilgen - Zusätzliche Kosten nur in Höhe der DVV-
Erhöhung   
 
Votum: 335 ja | 0 nein | 0 Enth. 
 
Das Protokoll wird als Beschlussprotokoll gefertigt. 
 
Feststellung der Stimmberechtigung sowie der Stimmenzahl und Beschlussfähigkeit:  
 
Um 19.15 Uhr sind anwesend: 
36 Vereine mit 326 Stimmen (Gesamt 408 Vereine mit 1.062 Stimmen) 
9 Präsidiumsmitglieder mit 9 Stimmen (Gesamt 18 Präsidiumsmitglieder mit 18 
Stimmen)  
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0 Ehrenmitglieder mit 0 Stimme (Gesamt 7 Ehrenmitglieder mit 7 Stimmen)  
Gesamt: 335 Stimmen. 
 
Die satzungsmäßige Beschlussfähigkeit ist gegeben.  
Die festgestellte Stimmenzahl bleibt für die folgenden Abstimmungen so lange 
bestehen, bis auf Verlangen der Tagungsteilnehmer eine neue Stimmenzahlermitt-
lung beantragt wird.  
 

TOP 3  Anträge gemäß § 8 Ziff. 3.2.7 HVV-Satzung 
 
Vor der Antragstellung stellt Dirk Wortmann den Verbandstagsteilnehmern in einer 
Präsentation die nachfolgenden Anträge im Zusammenhang mit den Gesamtfinan-
zen des Verbandes und den finanziellen Größenordnungen bei den unterschiedli-
chen Gebührenvorschlägen vor. 
Die Sitzungsteilnehmer verständigen sich darauf, die in der Diskussion vorgeschla-
genen anderen Lizenzgebühren für Jugendspieler U20, Aktive, Senioren und BFS- 
Spieler dann direkt zu den später zu beschließenden Anträgen noch einmal einzeln 
zu prüfen.  
Die Verbandstagsteilnehmer regen an:  
 das Jugendförderkonzept in Bezug auf die bestehende Punkteregelung in der 

Jugendförderabgabe zu überarbeiten. Es ist zu prüfen, ob man an dieser Stelle 
weitere Mittel für die Jugendarbeit generieren könnte. Beispielsweise durch eine 
Erhöhung des Geldbetrags pro Punkt. 

 gekoppelt mit den im Go!Volley-Projekt vorgestellten Freizeitangeboten für Vol-
leyball (nicht gleichzusetzen mit dem bestehenden BFS-Spielbetrieb) ebenfalls 
Konzepte für Senioren zu entwickeln. 

 
Anlage 2 : Präsentation  
 
Neue Angabe der Stimmzahlen 21.00 Uhr: 
35 Vereine mit 319 Stimmen (Gesamt 408 Vereine mit 1.062 Stimmen) 
9 Präsidiumsmitglieder mit 9 Stimmen (Gesamt 18 Präsidiumsmitglieder mit 18 
Stimmen)  
0 Ehrenmitglieder mit 0 Stimme (Gesamt 7 Ehrenmitglieder mit 7 Stimmen)  
Gesamt: 328 Stimmen. 
 
 

TOP 3.1 Dringlichkeitsantrag des HVV-Vorstandes 
Ergänzungsantrag den Lizenzgebühren für die Jugendspieler U20  
 
Jugendspieler U20 zahlen 3 € pro Saison, unabhängig davon, ob sie im Jugend- 
und/oder Erwachsenen-Spielbetrieb mitspielen. 
 
Beschlussfassung des Antrages zum außerordentlichen Verbandstag 
Votum: 284 ja | 30 nein | 14 Enth. 
  

TOP 3.2 (vorher TOP 3.2.4) 
Antrag HVV - Einmalige Erhöhung ab der Saison 2020/21* 
*Siehe auch Protokollnotiz in TOP 4   
 
Antrag des HVV-Vorstandes an den außerordentlichen Verbandstag des HVV 
am 13. November 2019 - Einmalige Erhöhung ab der Saison 2020/21   
 
Lizenzgebühr pro Saison  Summe 
Lizenz Jugend (bis 20 Jahre)               3,00 € 
Lizenz Aktiv                           24,00 € 
Lizenz Senioren                           24,00 € 

https://www.hessen-volley.de/fileadmin/downloads/01-verband/19/2019-11-13.praesentation.pdf
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Lizenz BFS                           24,00 € 
 
Beschlussfassung des Antrages zum außerordentlichen Verbandstag 
Votum: 45 ja | 284 nein | 51 Enth. 
 
Änderungsantrag - Gebührenänderung Senioren-/BFS-Lizenzen 
Lizenzgebühr pro Saison  Summe 
Lizenz Jugend (bis 20 Jahre)              3,00 €  
Lizenz Aktiv                           24,00 € 
Lizenz Senioren                           12,00 € 
Lizenz BFS                           12,00 € 
 
Beschlussfassung des geänderten Antrages zum außerordentlichen Verbands-
tag 
Votum: 152 ja | 157 nein | 19 Enth. 
 
Änderungsantrag - Gebührenänderung Senioren-/BFS-Lizenzen 
Lizenzgebühr pro Saison  Summe 
Lizenz Jugend (bis 20 Jahre)               3,00 € 
Lizenz Aktiv                           24,00 € 
Lizenz Senioren                             8,00 € 
Lizenz BFS                             8,00 € 
 
Beschlussfassung des geänderten Antrages zum außerordentlichen Verbands-
tag 
Votum: 66 ja |  mehrheitliche Ablehnung - Enthaltungen nicht gezählt  
 
Der Antrag zur einmaligen Gebührenerhöhung an der Spielrunde 2020 /2021 wurde 
vom Verbandstag abgelehnt.    
  

TOP 3.3 (vorher TOP 3.2.3) 
Antrag HVV - Stufenweise Erhöhung ab der Saison 2020/21ff.* 
*Siehe auch Protokollnotiz in TOP 4   
 
Stufe 1 Erhöhung ab der Saison 2020/21    
Lizenzgebühr pro Saison              Summe 
Lizenz Jugend (bis U20)                3,00 € 
Lizenz Aktiv                            12,00 € 
Lizenz Senioren                            12,00 € 
Lizenz BFS                            12,00 € 
  
Stufe 2 Erhöhung ab der Saison 2021/22 
Lizenzgebühr pro Saison                 Summe 
Lizenz Jugend (bis U20)                3,00 € 
Lizenz Aktiv                            18,00 € 
Lizenz Senioren                            18,00 € 
Lizenz BFS                            18,00 € 
 
Stufe 3 Erhöhung ab der Saison 2022/23 
Lizenzgebühr pro Saison                 Summe 
Lizenz Jugend (bis U20)                      3,00 € 
Lizenz Aktiv                            24,00 € 
Lizenz Senioren                            24,00 € 
Lizenz BFS                            24,00 € 
 
Beschlussfassung des Antrages zum außerordentlichen Verbandstag 
Votum: 152 ja | 175 nein | 1 Enth. = Ablehnung durch Verbandstag 
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Änderungsantrag – Gebührenänderung Senioren-/BFS-Lizenzen 
 
Stufe 1 Erhöhung ab der Saison 2020/21 
Lizenzgebühr pro Saison                 Summe 
Lizenz Jugend (bis U20)                        3,00 € 
Lizenz Aktiv                             12,00 € 
Lizenz Senioren                             12,00 € 
Lizenz BFS                             12,00 € 
 
Stufe 2 Erhöhung ab der Saison 2021/22 
Lizenzgebühr pro Saison                 Summe 
Lizenz Jugend (bis U20)                        3,00 € 
Lizenz Aktiv                             18,00 € 
Lizenz Senioren                             12,00 € 
Lizenz BFS                             12,00 € 
 
Stufe 3 Erhöhung ab der Saison 2022/23 
Lizenzgebühr pro Saison                 Summe 
Lizenz Jugend (bis U20)                       3,00 € 
Lizenz Aktiv                                         24,00 € 
Lizenz Senioren                                  12,00 € 
Lizenz BFS                            12,00 € 
 
Beschlussfassung des Antrages zum außerordentlichen Verbandstag 
Votum: 211 ja | 60 nein | 57 Enth. 
 
Dieser Antrag tritt mit der heutigen Beschlussfassung zum 01.07.2020 in Kraft, und 
zwar mit Wirkung ab der Mannschaftsmeldung für die Spielrunde 2020/2021. 
 
Änderungsantrag – Gebührenänderung Senioren-/BFS-Lizenzen 
Stufe 1 Erhöhung ab der Saison 2020/21    
Lizenzgebühr pro Saison                 Summe 
Lizenz Jugend (bis U20)                        3,00 € 
Lizenz Aktiv                             12,00 €  
Lizenz Senioren                               8,00 € 
Lizenz BFS                               8,00 € 
 
Stufe 2 Erhöhung ab der Saison 2021/22 
Lizenzgebühr pro Saison                 Summe 
Lizenz Jugend (bis U20)                        3,00 € 
Lizenz Aktiv                              18,00 € 
Lizenz Senioren                               8,00 € 
Lizenz BFS                               8,00 € 
 
Stufe 3 Erhöhung ab der Saison 2022/23 
Lizenzgebühr pro Saison                 Summe 
Lizenz Jugend (bis U20)                        3,00 € 
Lizenz Aktiv                              24,00 € 
Lizenz Senioren                                8,00 € 
Lizenz BFS                                8,00 € 
 
Beschlussfassung des Antrages zum außerordentlichen Verbandstag 
Votum: 91 ja | mehrheitliche Ablehnung – Enthaltungen nicht gezählt = Ableh-
nung durch Verbandstag 
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Frankfurt am Main, den 14.11.2019  
 
 
 
Thomas Petigk                   Dirk Wortmann  
Präsident Vizepräsident  
 
 
Anlage 1: Anwesenheit (kann auf der Geschäftsstelle des HVV eingesehen werden)  
Anlage 2: Präsentation  
 

 

TOP 3.4 (vorher TOP 3.2.1) 
Antrag 1 – Verein CVJM Arheilgen - Gebührenerhöhung ohne Olympiazuschlag 
 
Der Antrag wurde mit der Beschlussfassung in TOP 3.3 gegenstandslos und wird 
vom Antragsteller zurückgezogen 
 
Ab der Spielrunde 2020/2021 erhebt der HVV keinen Olympiazuschlag mehr auf 
Spielerlizenzgebühren 
 

TOP 3.5 (vorher TOP 3.2.2)                     
Antrag 2 – Verein CVJM Arheilgen - Zusätzliche Kosten nur in Höhe der DVV-
Erhöhung 
 
Votum: 20 ja | mehrheitliche Ablehnung – Enthaltungen nicht gezählt  
 

TOP 4  Sonstiges  
Protokollnotiz zu TOP 3.1 und TOP 3.2 :  
Die Frage, ob der HVV zukünftig die Spielerlizenzgebühren direkt von den Spielern 
einzieht, wird unter den Vereinsvertretern diskutiert. Aufgrund der Tatsache, dass 
sich einige Vereine die Möglichkeit offenhalten wollen, die zukünftigen Gebühren 
nicht direkt vom Spieler bezahlen zu lassen, sondern aus anderen Quellen zu be-
streiten, soll der Einzug der Gebühren durch den HVV wie bislang auch über den 
Verein und nicht über den einzelnen Spieler erfolgen. Damit steht es jedem Verein 
frei, aus welchen Mitteln er die Gebühren bezahlt. 
 
Es gibt keine weiteren Punkte aus dem Auditorium. 
 
Thomas Petigk bedankt sich bei den Vereinsvertretern für Ihre Teilnahme am heuti-
gen außerordentlichen Verbandstag, für das Mitdenken, Mitreden und Mitgestalten 
und für die getroffenen Entscheidungen für den Hessischen Volleyball. 
 
Er verweist auf folgende Termine: 
 
• HVV-Dialogtage online-meeting 3. und 16. Dezember 2019 
• Neue HVV-Homepage 
• Olympiaqualifikation in Berlin - Januar 2020 
• DVV-Pokalfinale am 16. Februar 2020 in Mannheim  
• Verbandstag 2021 in Auerbach  
  

 
 

Der außerordentliche HVV-Verbandstag wird 22.45 Uhr vom HVV-Präsidenten be-
endet. 

https://www.hessen-volley.de/fileadmin/downloads/01-verband/19/2019-11-13.praesentation.pdf
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Verteiler:  

• Präsidium des HVV  
• Ehrenmitglieder 
• Ehrenpräsident 
• Mitgliedsvereine des HVV   
• Geschäftsstelle des HVV  
• Finanzamt Frankfurt am Main 


